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RS OGH 1994/3/23 3Ob530/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.03.1994

Norm

KO §28

KO §31 Abs1 Z1

Rechtssatz

Auch einer Benachteiligung der Masse mangelt es, wenn die Bezahlung aus Mitteln eines Dritten, der glaubte, dazu

gesetzlich verp9ichtet zu sein, erfolgte, dem späteren Gemeinschuldner aber dieser Betrag, wie hoch immer er sein

sollte, auf gar keinen Fall zugekommen wäre.
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